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Art der baulichen Nutzung(; 9 (1)1 Bßa~G) 

Reines Wohnaebiet (s 3 ~u" 1VC) a Abweichende Bauweise 
C 22 (4) BauNVC) 

Allgemeines Wohngebiet(~~ ~aut JVC) .. M__.__M __ _. Nur Einzelhäus~r zul ass ig 
(s 22 (2) Baut :vc ) 

Misc:,ge!:,iete C 6 Bau! ~VC) 

Gewerbegebiete (s ö BauNVO) 

Flächen fur die Landwirtschaft 
{§ 9 {l) 18 BBauG) 

Ma~der bau liehen Nutzung 
(§ <T(l) 1 BBauG} • 

A 

[XJ 

; .:ur '.::inzel- und Doppel: 1äuser 
zulässig (j :: (::) oau, :v 1....,) 

__;ur Doppelhauser zuiüssig 
(~ LL (~) BauNVC } 

Nur Hausgruppen zulässig 

(~ 22 (~) ~au!'lVC) 

Zah I der Vollgeschosse (Höchstgrenze); 
hier z.B. 1 Vollgeschoss und 1 für Wohn-
zwecke ausbaubares Untergeschoss ... ,--,-F-□---, 

nachforr1 U, 111 (1) LRC') 

?.oh I der Vollgeschosse (Höchstgrenze 
§ 18 Bau~·JVC i .V .mit § :LuC); nier 
z.B . .: Vollgeschosse als Höcnstgrenze 

Flachdach 

Satteldach; hier z.B. 35° 

Grundf lächenzah 1 (G RZ); hier z. B .o .4 

(§ 
19 

Bau!''\/C) 1 lwo 25° 1 Walmdach; hier z.B. 25° 

r-,esc~ossflächenz.ah l (CF:);: ier z.u. 
0 .u (§ :c 8au l"iVL) 

,'\bgrenzung unterschiedlicher Fest-
setzungen 

Abgrenzung un·erschied licher Nutz:ung 
(~ 16 (4) Bau! 'VC) 

Höhe baulicher Anlagen 
(§ 16 (J) BauNVO) 

: :öhe baulicher Anlagen zwingend 

Bauweise C 9 (1) 2 ßP,auG) 

C'ff ene ~auv-•eise (' ~') (2, 3aut' 1\'l' 

Stellung der baulichen An
lagen (:; 9 (1) 2 BBauG) 

~ •◄--► 1 Firstrich,ung zwingend 

1 1
-t~-- 1 Strukturrichtung der '....au liehen 
- ► Anlage zwingend ______ ___, 

--~----·-· --•- Baugrenze (~ 23 (3) BauNVC) 

1 t · -·1 1 Raulinie (§ 23 1 1) BauNVC) 

GEMEINDE WEISSACH 1. TAL 

- A 

t • - 'oc 

21 . NOVEMBER 1978 

r 
[ 

, I t , 

L ( L 

. , . t. 
• 1 

• r C 



r läc:.e für Stellplätze und ~orogen 
(~ 9 (l) 4 P.PauG) 

Stel !plätze 

1-..: orogen 

Fläche für Gemeinschaftsstellplätze 
und Garagen und ihre Einfahrten 
(~ 9 (l) 22 Bßaur-.) 

G eP1einschaftsgaragen 

1 [_r§~~] Tiefgaragen 

IX["~:1 ] Gerne i nschaf tsste I lp I ätce 

1 [ f rJ Varagenein- und -ausfahrt 

11 

Von der Bebauung freizuhaltende 
Flächen (~ 9 (1) 10 BBauG) 

C] Sier1tfelc.l, siehe Texileil 

Verkehrsf I ächen ( • <; ( l) 11 D:iaur) 

r.ehwe3 
Verkehrs:Jrün 

f ahr')Ohn und befahrbarer V✓ohnweg 

Versorgungsfl ächcn 
(§ 9 (l) 12 BBauG) 

Umspannstation 

:pielplat z 

~portplatz 

11 [~:::J 1 ; arkan lagen 

1 läc:,en fur ci en Cerneinl>edarf 
( ; 't (~) (0 :: Cau,._.) 

Ge,1-, f Ohr- unci Leirungsrec:, re 
($ 9 (1) 21 CC.auG) 

... M ___ lr __ ...il Leitungsrechte zugunsten der Gemeind,<! 

... 1 _._l _g_r __ ...,I Gehrechte zugunsten 

... l _l __ f_r _ __,, Fahrrechte zugunsten 

Anpf lenzen von Bäumen und 

-..----- Strävchern (.; 9 (1) 25a r,E'aur-) 

~ 0 1 Pf lanzgebot für Einzelbäur,e pf32 

F/!IU Pflan,gebo! für Sträucher pfgl 

~EXTTEIL 

/1...A it Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten in seinem Geltungsbereich alle bisherigen Vorschriften und 
. ,,:;tsetzungen ausser Kraft. Die llingenschnitte der öffentlichen Verl<ehrsf lächen liegen bei. Sie sind Bestand
rei I dieser Satzung. Der bei liegende Richtlinienplan für bauliche Anlagen und Grünflächen ist nicht Bestand-

"i I der Satzung . 

. . 0 Planungsrecht liehe Festsetzungen 

1 .1 

1 .3 

Mass der bau liehen Nutzung 
(§ 9 (1) 4 BBauC) 

Bauweise 
(§ 9 (1) 2 BBauG) 

F löchen fur Garagen 
(§ 9 (1) 4 BBauG) 

Nebenanlagen 
(§ 14 (1) BauNVO) 

1 .5 Verkehrsflächen 
(§ 9 (1) 11 BßauG) 

; .6 Höhe der baulichen Anlagen 
(§16 (3)BauNV0l 

l .7 Von der Bebauung freizuhaltende 
Grundstücke und ihre Nutzung 
(§ 9 (1) 2 BBauG) 

; .8 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
(§ 9 (1) 25 a BBauG) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 ßauNVO). Die Ausnahmen 
§ 4 (3) BauNVO sind laut § 1 {6) 1 BauNVO nicht Be
standtei I des Bebauungsp Iones. 

01 abweichende Bauweise gemäss § 22 (4)8auNVO: 
offen, nur Hausgruppen zu lässig, jedoch ohne Be
schränkung der Gebäudelängen. 

02 abweichende Bauweise gemäss § 22 (4) BauNVO: 
Die Gebäude müssen im Rahmen der überboubaren 
Grundstücksfläche auf eine Tiefe von mindestens 
6.00 man der Südgrenze errichtet werden. 

überirdische Garagen sind nur auf den dafUr festgesetz
ten Flächen bzw. innerhalb der Uberbaubaren Grund
stücksflächen zulässig. Zwischen Strassenbegrenzungs I i
n ie und Garageneinfahrt ist ein Mindestabstand von 
5 .50 m einzuhalten. 

Nebenanlagen werden, soweit es Gebäude sind, in den 
nicht Uberbauboren Grundstücksflächen nicht zugelassen. 

Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist unverbindlich. 

Die Höchstgrenze der Gebäudehöhe, bergseits, gemessen 
vom festgelegten Gelcinde bis zum Schnitt der Aussenwand 
mit der Dachhaut Traufhöhe , darf bei 
Z ;.: 1 max. 3.30 m 
Z :.: 1 + 1 U max. 3. 30 m 
Z ...;: II max. 6. 10 m 
betrogen. 

Die T raufhöhe, 
Z ::: 1 
Z ..c l + IU 
Z -= II 
betrogen. 

talseits, darf bei 
max. 4.80 m 
ma~. 6.10 m 
max. 6.10 m 

Diese Festsetzungen gelten fur jeweils 2/3 der Gebäude
längen an den Traufseiten ~ 
Die im Lageplan eingetragenen und in der Zeichener
k läi'ung erläuterten Höhen bau I ici-ier Anlagen beziehen 
sich auf Normal Null. Sie sind zwingend einzuhalten. 
Gemessen wird bei Festsetzung als Flachdach bis zur 
Oberkante des f !auptgesims, bei Festietzung als Sat
teldach bis zum First. 

Die Sichtfelder sind von jeder sichtbehindernden Nutzung 
und Bepf lonzung freizuhalten. Sträucher, Hecken und 
Einfriedigungen durfen eine _Höhe von 0.60 m, bezogen 
auf die im Bereich der Sichtfelder anschliessende Ober
kante der Fahrverkehrsfltlchen, nicht überschreiten. 

Die im Lageplan mit pfg1 ausgewiesenen Flächen sind als 
Grünflächen mit eingestreuten Strauchgruppen aus Hain
buchen, Feldahorn, Haselnuss und ähnlichen heimischen 
Gehölzen anzulegen und zu unterhalten. 



ra hroahn und befahrbarer V✓ohnweg 

Öffent I i ehe Parkf I äche 

~------+-Begrenzungslinie for \/erkehrsflächen 

• 

Anschluss der G rundstücke an die 
Verkehrsflächen C 9 (1) 11 BßauC )· 

~ u- und Ausfahrtverbot 

_., 

wn Pf lonzgebot für Sträucher pfg l 

11 

r.renze des räu ;""l lichen Gel
tunasbereiche:; (~ ': (7 BBauC) 

• Q 1 • 

. ···.--· -~---·· ••• ---···-·· ----
(§ 9 (1) 25 a BßauG) 

Flächen f Ur Gemei nschaf tsan logen 
(§ 9 (1) 22 BBouG) 

2-.0 Bouerdnungsrecht-liche Vorscbr.iften 
(§ 111 LBO) 

2. l Dachneigung 

_ .2 Dachdeckung 

2 .3 Garagen, Anbauten, Vordächer und 
Pergolen 

2 .4 Dachaufbauten 

2 .5 Aufschuttungen und Abgrabungen 
(§ 111 (2) LBO i.V. mit§ 89 (1) 23 LBO) 

2 . 6 Einfriedigungen 

2 .7 Aussenantennen 

2 .8 Ste l lp !ätze, Zufahrten und Garagen
vorplätze 
(§ 111 (1) 1 LBO) 

2 .9 Niederspannungsfreileitungen 
(§ 111 (1) 4 LBO) 

Grunf lächen mit eingestreuten Strauchgruppen aus Hain 
buchen, Feldahorn, Haselnuss und ähnlichen heimischen 
Gehölzen anzulegen und zu unterha lten. 

Auf dem im Lageplan mit pfg2 eingetragenen und in der 

ZeichenerkI6rung erläuterten Pflanzgebot sind nur heimi
sche Laubbäume anzupflanzen und zu unterhalten (Min
despflanzhöhe 2 .50 m). 

Der GrundstUcksfläche im Sinne § 19 (3) BauNVO sind 
Flächenanteile an ausserhalb des Baugrundstückes festge
setzten Gemeinschaftsanlagen hinzuzurechnen 
C 21 a (2) BauNVO). 

Satteldach (SD): Die Eintragungen im Bebauungsplan be
ziehen sich auf die Sparrenneigung. 

Satteldach (SD): Nichtzuge lassen sind hel !graue Be
dachungen. 

Flachdach (FD): (s. auch Pkt. 2.3) Kiesschuttung, be
wachsen oder als Terrasse. Sichtbar blei 
bende Papp- bzw. Blechabdeckungen si1 
nicht gestattet. 

Garagen, Anbauten, Vordächer und Pergolen, die nicht 
unter gemeinsamem Dach -mit dem Hauptbaukörper liegen , 
sind in allen Ansichtsflächen horizontal abzuschliessen 
{s. auch Pkt. 2.2). 

Dachgaupen sind nicht zu lässig. 

AufschUttungen und Abgrabungen sind bis zu 0.80 m Hö
henunterschied zulässig. Sie sind so auszufuhren, dass di• 
naturlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig beein
trächtigt werden. Sie sind auf die Nachbargrundstucke al 
zustimmen. 

Es sind nur lebende Einfriedigungen (Hecken und darin ei 
bezogene Moschen- oder Knüpfdrahtzäune), entlang öf
fentlicher Strassen und Wege bis max. 0.80 m Höhe, son! 
bis 1.20 m Höhe, zulässig. Stützmauern entlang öffentli
cher Verkehrsflächen sind bis max. 0.30 m Höhe, gemess 
von Oberkante der angrenzenden öffent I ichen Verkehrsf ll 
ehe, zulässig (§ 111 (1) 6 LBO i. V. mit § 89 (1) 126 LBC 

Aussenantennen sind nicht zulässig {Anschluss an eine Ge 
meinschaftsantenne). 

Parkplätze, Stellplatze, Garagenvorplätze, gemeinschaf 
liehe Flächen von Gemeinschaftsgaragen und -stellplätze 
sind mit dem gleichen Material wie die Pflasterung der 
Gehwege der öffent liehen Verkehrsflächen zu belegen. 

Niederspannungsfrei leitungen sind nicht zulässig. 


